
Handbuch betriebliche Grundbildung © 2019 SDBB, Bern   www.berufsbildung.ch

128

TEIL A  BETRIEBLICHE GRUNDBILDUNG VON A BIS Z CHECK-LISTE
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Instruktion,  
Aufforderung,
einzelne Hand- 
reichungen

Vormachen, 
eigenes Verhalten 

Aufgabe 
anvertrauen,
Ziele festlegen,
Zwischen- und 
Endkontrolle  

Delegieren, 
Zielverein- 
barung, 
Auswertung

Aufträge erteilen

Rahmenbedingungen

Lernende zu Beginn 

der Grundbildung.

Klarer Befehl.

Dringlichkeit.

Sich versichern, ob 

die Anordnung gut 

verstanden worden ist  

(Feedback).

Systematisch kontrollieren.

In der Lage sein, selbst 

ein gutes Beispiel vor-

zugeben.

Als Vorbild akzeptiert 

sein.

Das Ziel wird im Voraus 

festgelegt.

Die Aufgabe wird im 

Kontext erklärt.

Das Resultat ist für die 

lernende Person klar 

verständlich.

Fortgeschrittenes Niveau 

der lernenden Person.

Aufgabe klar definieren.

Die lernende Person ist 

der Aufgabe gewachsen.

Die lernende Person 

kann selbstständig 

arbeiten.

Die Dringlichkeit und die Komplexität der Aufgabe sowie der Entwicklungs- und Bildungsstand 
der lernenden Person müssen beim Formulieren eines Auftrags berücksichtigt werden:

Beispiel

Hol mir den 

Schraubenzieher.

Schau in der Werkstatt 

nach, ob die Gasflasche 

geschlossen ist.

Schreib mir diesen Brief.

Selbst jeden Tag  

pünktlich zur Arbeit 

erscheinen.

Effizient und motiviert 

arbeiten.

Das eigene Büro jeden 

Abend aufräumen.

Die Wände dieses 

Zimmers bis morgen 

Mittag verputzen.

Lamellenstoren bis Ende 

der Woche montieren.

Heute den Tagesteller 

ohne Hilfe selbst her-

stellen.

Die Kundinnen und 

Kunden selbstständig 

empfangen.

Selbstständige Arbeit an 

der Kasse.

Die Verantwortung für 

das Sekretariat über-

nehmen.

Auswirkungen

Nicht sehr motivierend.

Fördert die Eigen- 

initiative nicht.

Fördert Minimalismus.

Resultat eher zufällig.

Hängt ab von der 

Beobachtungsgabe 

und dem guten Willen 

der lernenden Person.

Lernende Person wird 

motiviert.

Die Überprüfung an-

hand der Zieldefinition 

kann eindeutig vorge-

nommen werden.

Die lernende Person 

kann ihre Arbeit selbst 

überprüfen.

Wertet die Arbeit auf 

und stärkt das Verant-

wortungsbewusstsein.

Fördert die Eigenstän-

digkeit der lernenden 

Person.

Entlastet die Berufsbild-

nerin oder den Berufs-

bildner.
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